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Allgemeine Geschäftsbedi
Bestimmungen Hosting un
 
 
§ 1 Geltungsbereich 
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§ 2 Angebote und Auftragsbestäti
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Präsentationen sind auch bezüglich der P
2.  An die Auftragserteilung ist der
gebunden. Innerhalb dieser Frist kan
Auftragsbestätigung oder durch Präsenta
3.  MORGANA CASTLE ist berech
bedienen, insbesondere Programmierun
zu lassen. Ausschließlicher Ansprech- u
Vertrages MORGANA CASTLE. Dem Kun
MORGANA CASTLE gestattet, unmittel
pflegen. Der Kunde erkennt diese Regelu
 
 
§ 3 Preise  
 
1.  Alle Preise sind, soweit nicht au
gelten zuzüglich der gesetzlichen Mehrw
2.  Bei Leistungen mit einer vorau
Monaten behält sich MORGANA CASTL
aktuellen Preisliste zu erhöhen. Gleiche
Kunden liegenden Umstandes die tatsäc
erfolgen kann.  
3.  Zusätzliche Leistungen von MOR
vereinbart werden bzw. Änderungs- 
gesondert berechnet. Als zusätzliche Le
anzusehen.  
4.  In Stundensätzen sind außerdem
Umfang, Erstellung von CGI-Skripten, N
bzw. Fahrtzeiten mit 0,50 € je Kilom
Bildagentur zur Erfüllung der Leistung
Gesamtaufwand für den Bildererwerb be
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§ 4 Erstellungszeiten, Erstellungsverzug, Gefahrübergang  
 
1.  Vereinbarte Erstellungszeiten der Leistungen von MORGANA CASTLE können nur 
eingehalten werden, wenn der Kunden den ihm obliegenden Pflichten, wie z.B. 
fristgerechte Bereitstellung von Bild- und Informationsunterlagen, Leistung einer 
vereinbarten Anzahlung, nachgekommen ist. Bei nachträglichen Änderungs- oder 
Ergänzungswünschen der Kunden verlängert sich die Erstellungszeit um die Dauer der 
vereinbarten Frist. Die Erstellungszeit gilt als eingehalten, wenn die Leistungen 
abgenommen sind.  
2.  Die Erstellung gilt ab dem Zeitpunkt als erbracht, an dem MORGANA CASTLE die 
Fertigstellung dem Kunden mitteilt.  
3.  Alle vereinbarten Fristen und Termine stehen unter dem Vorbehalt ordentlicher 
und zeitgerechter Selbstbelieferung. MORGANA CASTLE ist berechtigt, die erbrachten 
Leistungen zurückzuhalten, solange der Kunde seinen eigenen Verpflichtungen nicht 
nachkommt, namentlich bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsziele.  
4.  Werden vereinbarte Erstellungstermine nicht eingehalten, so hat der Kunde 
schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. Nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Nachfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung kann der Kunde nur verlangen, wenn die Überschreitung des vereinbarten 
Liefertermins von MORGANA CASTLE vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet wurde.  
5.  Hat MORGANA CASTLE die Nichteinhaltung für verbindlich zugesagte Termine zu 
vertreten oder befindet sich MORGANA CASTLE im Verzug, so hat der Kunde im Falle 
eines eingetretenen Schadensanspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 
% des Kaufpreises für jede vollendete Woche des Verzuges, soweit der tatsächlich 
entstandene Schaden nicht geringer ist. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, 
sofern der Kunde sich nicht nachweislich um eine Ersatzleistung bemüht hat.  
6.  Die Liefergefahr geht zu dem Zeitpunkt auf den Kunden über, wenn die Leistung 
dem Kunden übergeben oder abgenommen wurde. Die Bereitstellung der Leistung im 
Internet oder in öffentlich zugänglichen Medien gilt als Übergabe der Leistung.  
 
 
§ 5 Web- und E-Mail-Hosting 
 
1.  MORGANA CASTLE und/oder deren Lieferanten übernehmen keinerlei 
Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich Eignung, Zuverlässigkeit, 
Verfügbarkeit, Pünktlichkeit und Genauigkeit des Dienstes für irgendeinen Zweck. Der 
Dienst wird "wie besehen", ohne Gewährleistung irgendeiner Art zur Verfügung gestellt. 
MORGANA CASTLE und deren Lieferanten lehnen hiermit alle Gewährleistungen und 
Bedingungen in Bezug auf den Dienst ab, einschließlich aller konkludenten 
Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf Handelsüblichkeit, Eignung für einen 
bestimmten Zweck, Titel und Nichtverletzung der Rechte Dritter. Der Kunde stimmt 
insbesondere zu, das MORGANA CASTLE nicht verantwortlich ist für unerlaubten Zugang 
zu oder von Änderungen an ihren Daten, für jegliche Inhalte oder Daten die abgesendet 
oder empfangen wurden oder deren Absendung oder Empfang unterblieb, sowie für 
jegliche Transaktionen die über den Dienst durchgeführt worden sind. Der 
Leistungsempfänger stimmt insbesondere zu, dass MORGANA CASTLE nicht 
verantwortlich oder haftbar ist für bedrohliche, verleumderische, obszöne, beleidigende 
oder illegale Inhalte oder ein entsprechendes Verhalten Dritter, noch für jegliche 
Verletzung der Rechte Dritter, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Sie 
erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass MORGANA CASTLE keinerlei 
Verantwortung trägt für Inhalte, die von Dritten über eine Website oder einen Dienst von 
MORGANA CASTLE gesendet werden oder dort enthalten sind. 
2.  Der Kunde darf mit Form, Inhalt oder verfolgtem Zweck von Internet-Seiten nicht 
gegen gesetzliche Verbote, die guten Sitten und Rechte Dritter (Namens-, Urheber-, 
Datenschutzrechte, usw.) verstoßen. Insbesondere verpflichtet sich der Kunde, im 
Rahmen seiner Internetpräsenz keine pornografischen, gewaltverherrlichenden oder 
volksverhetzenden Inhalte darzustellen, nicht zu Straftaten aufzurufen oder Anleitungen 
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hierfür darzustellen und keine Leistungen anzubieten oder anbieten zu lassen, die 
pornografische und/oder erotische Inhalte (z.B. Nacktbilder, Peepshows etc.) zum 
Gegenstand haben.  
3.  MORGANA CASTLE übernimmt keinerlei Gewähr für die richtige Wiedergabe der 
Internet-Seiten des Kunden in der Internet-Präsenz. Gleiches gilt für die Versendung von 
E-Mails, SMS oder sonstige Nachrichten in das Internet. Der Kunde darf keine Daten 
versenden oder auf einem Datenträger von der Firma MORGANA CASTLE speichern, die 
nach ihrer Art oder Beschaffenheit (z.B. Viren), Größe oder Vervielfältigung (z.B. 
Spamming) geeignet sind, den Bestand oder Betrieb der Rechenzentren oder der 
Datennetze der Firma MORGANA CASTLE zu gefährden. Bei diversen Servern hat der 
Kunde Administratorenrechte. Der Kunde ist für die Sicherheit seines Servers allein 
verantwortlich. Es obliegt ihm, Sicherheitssoftware zu installieren, sich regelmäßig über 
bekannt werdende Sicherheitslücken zu informieren und bekannte Sicherheitslücken zu 
schließen. Die Installation von Wartungsprogrammen oder sonstigen Programmen, die 
MORGANA CASTLE zur Verfügung stellt oder empfiehlt, entbindet den Kunden nicht von 
dieser Pflicht. Gefährdet ein Kunde über seinen Internet Server oder seine 
Internetpräsenz Sicherheit, Integrität oder Verfügbarkeit von Netzen, Servern, Software 
oder Daten oder hat MORGANA CASTLE aufgrund objektiver Anhaltspunkte einen solchen 
Verdacht, kann MORGANA CASTLE den Server und/oder den Zugang vorübergehend 
sperren. Es wird klargestellt, dass diese Regelung auch für so genannte Denial of Service 
Attacken (DoS-Attacken) gilt, die der Kunde über seine Server ausführt. Gefährdet ein 
Server oder Internetzugang Sicherheit, Integrität oder Verfügbarkeit von Netzen, 
Servern, Software oder Daten, ohne dass der Kunde dies zu vertreten hat, oder hat 
MORGANA CASTLE aufgrund objektiver Anhaltspunkte einen solchen Verdacht, kann 
MORGANA CASTLE den Server vorübergehend sperren. Es wird klargestellt, dass diese 
Regelung auch für DoS-Attacken gilt, für die der Server des Kunden von Dritten benutzt 
wird. MORGANA CASTLE übernimmt keine Gewähr für die Weiterleitung von E-Mails, SMS 
oder sonstigen Nachrichten an den Empfänger.  
4.  MORGANA CASTLE weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der 
Datenschutz für Datenübertragungen in offenen Netzen wie dem Internet nach dem 
derzeitigen Stand der Technik nicht gewährleistet werden kann. Der Kunde weiß, dass 
der Provider das auf dem Webserver gespeicherte Seitenangebot und unter Umständen 
auch weitere dort abgelegte Daten des Kunden aus technischer Sicht jederzeit einsehen 
kann. Auch andere Teilnehmer am Internet sind unter Umständen technisch in der Lage, 
unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. 
Für die Sicherheit der von ihm ins Internet übermittelten und auf Webservern 
gespeicherten Daten trägt der Kunde vollumfänglich selbst Sorge. Der Kunde erstellt 
insbesondere Sicherungskopien von allen Daten, die er auf MORGANA CASTLE Server 
überspielt, eigenverantwortlich auf andere Datenträger, die NICHT bei der Firma 
MORGANA CASTLE liegen. Im Fall eines Datenverlustes wird der Kunde die betreffenden 
Datenbestände nochmals unentgeltlich auf die Server der Firma MORGANA CASTLE 
übertragen. 
5.  Bei der Verschaffung und/oder Pflege von Internet-Domains wird MORGANA 
CASTLE im Verhältnis zwischen dem Kunden und dem DENIC, dem InterNIC oder einer 
anderen Organisation zur Domain-Vergabe lediglich als Vermittler tätig. Durch Verträge 
mit solchen Organisationen wird ausschließlich der Kunde berechtigt und verpflichtet. 
MORGANA CASTLE hat auf die Domain-Vergabe keinen Einfluss. MORGANA CASTLE 
übernimmt deshalb keine Gewähr dafür, dass die für den Kunden beantragten und 
delegierten Domains frei von Rechten Dritter sind oder auf Dauer Bestand haben. 
MORGANA CASTLE übernimmt hierbei keinerlei Prüfungspflicht. Der Kunde stellt die 
Firma MORGANA CASTLE im Innenverhältnis von etwaigen aus diesen Verstößen 
resultierenden Ansprüchen Dritter frei. MORGANA CASTLE kann den Domainvertrag ohne 
Einhaltung einer Frist aus wichtigem Grund sofort kündigen. Als wichtiger Grund gelten 
eine Domain, welche als solche rechtswidrig ist, ein schriftliche Erklärung des Kunden er 
wolle die Domain nicht nutzen, eine trotz Mahnung und Fristsetzung der fälligen Domain-
Vergütung nicht erfolgte Bezahlung, sowie die Nichtnennung eines neuen ISP innerhalb 
eines Monats nach Kündigung des Kunden. 
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6.  Die Firma MORGANA CASTLE ist nicht verpflichtet, die Kommunikationsdienste zu 
überwachen. MORGANA CASTLE behält sich jedoch das Recht vor, an den 
Kommunikationsdienst gesendetes Material zu prüfen und ggf. zu entfernen. MORGANA 
CASTLE behält sich das Recht vor, Ihnen jederzeit und ohne Angaben von Gründen den 
Zugriff auf Kommunikationsdienste zu verweigern. MORGANA CASTLE ist nicht 
verpflichtet, den Dienst oder seine Nutzung durch einen Benutzer zu überwachen oder 
den Inhalt einer Sitzung eines Benutzers zu speichern. MORGANA CASTLE behält sich 
jedoch das Recht vor, jederzeit bei Bedarf Informationen zu überwachen, zu überprüfen, 
zu speichern und/oder weiterzugeben, um anwendbaren Gesetzen, Verordnungen, 
Gerichtsverfahren oder Regierungsanfragen genüge zu tun. 
7.  MORGANA CASTLE ist berechtigt, bei einem Verstoß des Kunden gegen die 
genannten Verbote die Aufnahme von Internet-Seiten zu verweigern, die Seiten und 
darauf gerichtete Verweise sofort zu löschen, Zugänge zum Internet, Internet-Seiten 
und/oder E-Mail-Accounts sofort zu sperren und/oder den Vertrag fristlos zu kündigen. 
MORGANA CASTLE übernimmt hierbei keine Prüfungspflicht. Bei Verstoß der Internet-
Seiten des Kunden, der vom Kunden reservierten und/oder genutzten Domains oder 
seines E-Mail-Verkehrs gegen die genannten Verbote, die guten Sitten oder Rechte 
Dritter haftet der Kunde gegenüber MORGANA CASTLE auf Ersatz aller hieraus 
entstehenden direkten und indirekten Schäden, auch des Vermögensschadens. Der 
Kunde stellt MORGANA CASTLE im Innenverhältnis von etwaigen aus diesen Verstößen 
resultierenden Ansprüchen Dritter frei. 
 
 
§ 6  Suchmaschinenoptimierung 
 
1.  MORGANA wird den Kunden bei der Suchmaschinenoptimierung und einer 
besseren Positionierung in den Suchmaschinenergebnissen unterstützen. MORGANA 
übernimmt keine Garantie auf eine bestimmte Positionierung innerhalb der 
Suchmaschinen-Ergebnislisten, da MORGANA keinen Einfluss auf die Algorithmen zur 
Positionsbestimmungen der Suchmaschinen hat.  
 
 
§ 5  Zahlung  
 
1.  Bei einem im Angebot enthaltenen Auftragswert werden 50% dieses 
Auftragswertes nach der Abnahme der Demo-Präsentation zur Zahlung fällig. Die 
Restzahlung basiert dann auf den tatsächlich vom Kunden in Anspruch genommenen 
Leistungen und wird nach Abnahme der Endfassung zur Zahlung fällig. Die Restzahlung 
wird dann nach der Schlussabnahme in Rechnung gestellt. Für den Fall, dass der Umfang 
der Leistung bei Auftragserteilung noch nicht abschließend festgestellt werden kann, 
erfolgt eine angemessene Abschätzung des Auftragswertes durch MORGANA CASTLE.  
2.  Soweit nichts anderes vereinbart wurde, sind die Rechnungen innerhalb von 10 
Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen gelten mit 
Gutschrift auf dem Konto von MORGANA CASTLE als bewirkt.  
3.  Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt erfüllungshalber. Die Gutschrift 
von Wechseln oder Schecks steht unter dem Vorbehalt der Einlösung.  
4.  Vorbehaltlich einer anderen ausdrücklichen Vereinbarung im Einzelfall räumt der 
Kunde MORGANA CASTLE das Recht ein festzulegen, welche Forderung durch eine 
Zahlung getilgt wird.  
5.  Eine Aufrechnung ist nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderung des Kunden zulässig. Gegenansprüche aus anderen Vertragsverhältnissen 
berechtigen den Kunden nicht zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes. In jedem 
Fall können Zahlungen nur in der Höhe der dem Kunden zustehenden und geltend 
gemachten Gegenansprüchen zurückgehalten werden.  
6.  Kommt es zur Nichtabnahme sowohl von Demo-Präsentationen wie auch der 
Endfassung des Auftrags aus Gründen welche MORGANA CASTLE nicht zu verantworten 
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hat, so werden die fälligen Beträge dem Kunden 3 Wochen nach der zweiten 
Abnahmeaufforderung in Rechnung gestellt.  
 
 
§ 6 Eigentumsvorbehalt  
 
1.  Gelieferte Ware bleibt nach Maßgabe des vorstehenden Absatzes das Eigentum 
von MORGANA CASTLE. MORGANA CASTLE bleibt in jedem Fall bis zur vollständigen 
Zahlung Urheber von erbrachten Leistungen.  
2.  MORGANA CASTLE ist bis zur vollständigen Zahlung zum Widerruf der 
Leistungsverwendung berechtigt, soweit der Kunde mit seiner Zahlung in Verzug gerät 
oder seine Vertragspflichten in schwerwiegender Weise verletzt. In diesem Fall ist es dem 
Kunden nicht gestattet, die Leistungen weiter zu benutzen. Kommt der Kunde mit 
Zahlungen in Verzug, so ist MORGANA CASTLE weiterhin berechtigt, die Vorbehaltsware 
zurückzunehmen. In der Rücknahme liegt kein Rücktritt vom Vertrag. 
 
 
§ 7  Zahlungsverzug  
 
1.  Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach, werden 
insbesondere Schecks nicht eingelöst oder Zahlungen eingestellt, oder werden MORGANA 
CASTLE Umstände bekannt, die erhebliche oder begründete Zweifel an der 
Kreditfähigkeit des Kunden aufkommen lassen, wie etwa die Eröffnung eines Vergleichs-, 
Konkurs- oder Gesamtvollstreckungsverfahrens, die Ablehnung eines Konkursantrages 
oder eine negative schriftliche Kreditauskunft, so ist MORGANA CASTLE berechtigt die 
gesamte Restschuld fällig zu stellen. In diesem Fall ist MORGANA CASTLE außerdem 
berechtigt, für alle offenen Verträge Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen 
und gegebenenfalls nach fruchtlosem Ablauf dieser Forderung eine Nachfrist von 2 
Wochen zu setzen, verbunden mit dem Zusatz, dass nach Ablauf dieser Frist MORGANA 
CASTLE berechtigt ist, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen. Nach Ablauf der gesetzten Nachfrist ist MORGANA CASTLE 
berechtigt vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu 
verlangen.  
2.  Für die Dauer des Zahlungsverzuges ist MORGANA CASTLE berechtigt, Zinsen in 
Höhe von 8% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen, 
jedoch mindestens 1% pro Monat. Die Zinsen sind sofort fällig. Der Nachweis eines 
geringeren Schadens bleibt dem Kunden vorbehalten.  
 
 
§ 8  Gewährleistung  
 
1.  MORGANA CASTLE gewährleistet, dass von ihr gelieferte Ware oder erstellte 
Leistungen, die schriftlich zugesicherte Eigenschaften aufweisen und nicht mit Mängeln 
behaftet sind, die deren Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem 
Vertrage vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. Eine unerhebliche 
Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit bleibt außer Betracht.  
2.  Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate ab Auslieferung an den Besteller. 
Dies ist eine Verjährungsfrist und gilt auch für Ansprüche auf Ersatz von 
Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend gemacht 
werden.  
3.  Der Kunde muß die gelieferte Ware oder die erstellte Leistung unverzüglich nach 
Gefahrübergang auf Schäden oder Mängel untersuchen (Abnahme), um MORGANA 
CASTLE sofort und unter Angabe des genauen Sachverhalts schriftlich davon zu 
unterrichten. Im Übrigen müssen offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb zwei Wochen nach Gefahrübergang schriftlich mitgeteilt werden. Die 
vorstehenden Verpflichtungen gelten entsprechend, wenn während der 
Gewährleistungsfrist Mängel auftreten. Ein Verstoß gegen diese Obliegenheit hat den 
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Verlust der Gewährleistungsansprüche zur Folge. Die Vorschriften der §§ 377,378 HGB 
bleiben ergänzend anwendbar.  
4.  Ist die erstellte Ware oder die erstellte Leistung mangelhaft, so liefert MORGANA 
CASTLE nach deren Wahl unter Ausschluss sonstiger Gewährleistung Ersatz oder bessert 
nach. Dabei ist MORGANA CASTLE berechtigt, bis zu drei Nachbesserungsversuche zu 
unternehmen. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehl oder wird sie nicht 
innerhalb einer Frist von 6 Wochen bewirkt, so kann der Kunde wahlweise Herabsetzung 
der Vergütung oder Rückabwicklung des Vertrages verlangen.  
5.  Werden Wartungs- und Pflegeanweisungen seitens MORGANA CASTLE nicht 
befolgt, Änderungen an Waren oder erstellten Dienstleistungen vorgenommen, Teile 
ausgewechselt oder Eingriffe von nicht autorisierten Dritten vorgenommen, so entfällt die 
Gewährleistung, wenn der Mangel darauf zurückzuführen ist. Liegt eine der genannten 
Voraussetzungen vor, so hat der Kunde zu beweisen, dass der Mangel nicht hierauf 
zurückzuführen ist.  
 
 
§ 9  Haftung  
 
1.  Über eine Haftung aus Gewährleistung hinaus haftet MORGANA CASTLE - gleich 
aus welchem Rechtsgrund - nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten bleibt unberührt. 
Die Haftungsbeschränkung gilt auch für Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen von 
MORGANA CASTLE. Die Haftung ist gegenständlich auf vorhersehbare Schäden. 
Insbesondere haftet MORGANA CASTLE nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige 
Vermögensschäden des Kunden.  
2.  Unabhängig davon ist die Haftung auf das Dreifache der vereinbarten Vergütung 
beschränkt.  
3.  Für den Verlust von Daten haftet MORGANA CASTLE nur insoweit, als der Schaden 
durch regelmäßige - bei Kaufleuten tägliche - Sicherung nicht hätte vermieden werden 
können.  
4.  Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Einsatzmöglichkeiten der 
Software von MORGANA CASTLE in seinem Umfeld, insbesondere für die 
Einsatzmöglichkeiten bei seinem Provider.  
 
 
§ 10  Urheberrechte  
 
1.  Soweit keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, ist MORGANA 
CASTLE Urheber der erstellten Leistung. Dem Kunden ist es nicht gestattet, die erbrachte 
Leistung oder Teile hiervon, soweit sie urheberrechtlichen Schutz genießen, in anderer 
als der mit MORGANA CASTLE vertraglich vereinbarten Weise zu nutzen. MORGANA 
CASTLE ist außerdem berechtigt ihr eigenes Unternehmenslogo oder das Logo Dritter, 
welche die Leistung erbracht hat im zumutbaren Rahmen auf der Eingangsseite der 
Kunden zu präsentieren.  
 
 
§ 11  Geheimhaltung und Datenschutz  
 
1.  Der Kunde erklärt sein Einverständnis damit, dass die im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung zugehenden personenbezogenen Daten von MORGANA CASTLE 
gespeichert und verarbeitet werden.  
2.  MORGANA CASTLE behandelt alle ihr im Rahmen ihrer Tätigkeit zur Kenntnis 
gelangenden geschäftlichen Angelegenheiten und Vorgänge, Informationen, Unterlagen 
und Daten des Kunden vertraulich. Dies gilt auch für Mitarbeiter von MORGANA CASTLE.  
3.  Der Kunde trägt die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der von seinem 
Anschluss verbreiteten und bei ihm abrufbaren Nachrichten und Dienstleistungen, sowie 
der über seinen Anschluß durchgeführten Operationen und Transaktionen. Der Kunde hat 
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für die Einhaltung der maßgeblichen Bestimmungen zu sorgen, soweit er Änderungen bei 
den erbrachten Dienstleistungen vornimmt.  
4.  MORGANA CASTLE weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der 
Datenschutz für Datenübertragungen in das Internet nach dem derzeitigen Stand der 
Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. 
5.  Der Kunden ist für die Sicherheit der von ihm ins Internet übermittelten und der 
von ihm auf seinen Webservern gespeicherten Daten selbst verantwortlich. 
6. MORGANA CASTLE verpflichtet sich, die vom Kunden übermittelten Daten nach 
dem Stand der Technik und im Rahmen eines technisch und wirtschaftlich zumutbaren 
Aufwandes vor dem Zugriff Dritter zu schützen und die hierfür erforderlichen technischen 
und administrativen Maßnahmen zu ergreifen. 
 
 
§ 12  Gerichtsstand und anwendbares Recht  
 
1. Für den Fall, dass der Kunde Vollkaufmann oder juristische Person des öffentlichen 
Rechts ist, werden für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung Balingen (AG) und 
Hechingen (LG) als ausschließliche Gerichtsstände vereinbart. Gleiches gilt, wenn zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt des Kunden, oder 
dessen Firmensitz unbekannt ist. MORGANA CASTLE behält sich aber das Recht vor, auch 
am jeweiligen Sitz oder Wohnsitz des Kunden zu klagen.  
2. Für diesen Vertrag und alle damit in Zusammenhang stehenden Streitigkeiten gilt 
ausschließlich materielles deutsches Recht. Das UN-Kaufrecht findet keine Anwendung.  
 
 
 
Stuttgart, 14.07.2008 
 


